
Name, Vorname Geburtsdatum Anschrift 

 
 
Widerspruchsrechte nach dem Nds. Meldegesetz (NMG), zuletzt geändert am 
12.10.2006, und weiteren Vorschriften 
 
 
 
Hiermit widerspreche ich der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Zutreffendes bitte ankreuzen.) 
 
 an die Religionsgesellschaft, der mein Ehegatte angehört (§ 30 Abs. 2 NMG) 
  Ich gehöre keiner Religionsgesellschaft an. 
  Ich gehöre einer anderen Kirche als mein Ehegatte an. 

2
 
 für offensichtliche Zwecke der Direktwerbung (informationelles Selbstbestimmungsrecht) 
 (BVerwG, Urteil vom 21.06.2006 - 6 C 05/05) 4
 
 an Presse, Rundfunk und Parteien über Alters- und Ehejubiläen 
 (§ 34 Abs. 5 i. V. m. § 34 Abs. 3 NMG) 5
 
 an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit  
 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie Volksinitiativen 
 (§ 34 Abs. 5 i. V. m. § 34 Abs. 1 und 2 NMG) 

7
 
 an Adressbuchverlage (§ 34 Abs. 5 i. V. m. § 34 Abs. 4 NMG) 
  8
 
 für die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister über das Internet 
 (§ 33 Abs. 1 NMG i. V. m. § 21 Abs. 1 a MRRG) 
 Gilt nicht für folgende Auskünfte 

- schriftlich auf dem Postweg 
- schriftlich bei persönlicher Vorsprache des Auskunftsuchenden 

9

 
 an das Bundesamt für Wehrverwaltung im Rahmen der Wehrerfassung 
 (§ 58 WPflG i. V. m. § 18 Abs. 7 MRRG) (Gilt nur für männliche Personen unter 18 Jahren.) 10
 
 
Dieser Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist zeitlich nicht befristet und gilt solange, bis ich ihn selbst 
wieder aufhebe. 
 
 
Oldenburg, den    
 
 
 
  
(bei Ehejubiläen Unterschriften beider Ehegatten, bei minderjährigen Kindern Unterschriften beider Elternteile) 
 
 
 
Bestätigung der Meldebehörde: 
 
Ich bestätige, Ihren o. g. Widerspruch zur Datenübermittlung am     im Melderegister ver-
merkt zu haben. 
 
Stadt Oldenburg (Oldb) 
Der Oberbürgermeister 
Bürgerbüro Mitte 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 



215.193.2 PC (07.11) 


